
Anlage 2 Prozessbeschreibung zum Umgang mit Kindeswohlgefährdung im 
Rahmen des Schutzauftrages 

 
 

*Hierzu zählen auch Mitarbeiter/-innen von Dienstleistern wie z.B. Catering, Hausmeisterdienste etc. 
**Falls Beschuldigte/r nächster Vorgesetzter ist, wird der/ die nächste höhere Vorgesetzte informiert 

Anlage 2.3 Kindeswohlgefährdung durch Mitarbeiter/-innen* 

 Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdung (KWG) werden  
wahrgenommen 

→ Interne kollegiale Fallberatung  
(Anlage 1 Checkliste) 

Risikoabschätzung unter Hinzuziehung einer  
insoweit erfahrenen Fachkraft (iseF) nach §8a SGB VIII  

einbeziehen (anonymisiert) 

Ggf. Rehabilitation der/s  
betreffenden Mitarbeitenden 

 

Aufarbeitung der Vorkommnisse 
und Umsetzung von präventiven 

Schutzmaßnahmen 

Verfahrens-
ende nach 

KWG 

Weitere Beobachtung 

Telefonische und 
schriftliche Meldung 
an das zuständige 
Jugendamt (Form. 
Anlage 4) nach §47 

SGB VIII/  
ggfs. Polizei  

Fallbearbeitung wird durch  
Generalvikar/ Interventionsbeauftragte   
in Abstimmung mit Träger und Leitung  

geregelt 

 

Akute KWG Keine KWG 

Bei Hinweisen auf KWG Info an Generalvikar/  
bei sexuellem Missbrauch Info an Interventionsbeauftragte   

des Bistums durch LT oder T 

 

Einrichtung 
Team 

Betroffenes Kind/ 
Betroffene Eltern 

Elternschaft 

Übergriffige MA 
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Info an Leitung (LT) und / oder Träger (T)** 
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